
Förderungsrichtlinien für Haflinger Vielseitigkeit und Spring Kursen 

• Förderung für Steirische Haflingerreiter: innen ab 19 Jahre (Stichtag 1.1.2026)  

 

Pro Reiter einmalig EUR 25,00 pro Trainingskurs, wenn diese/ dieser mindestens im Besitz der 

R1 ist, oder wenn noch keine Lizenz vorhanden ist, bereits ein Vielseitigkeitsergebnis der 

Klasse VH80 bzw. ein Springergebnis von Standardspringprüfungen mit 0 Fehlerpunkten oder 

von Stielspringprüfungen ab einer Wertnote von 7,0 aus dem Jahr 2025 nachweisen kann 

 

• Förderung für Steirische Jugend- und Junioren Haflingerreiter: innen bis 18 Jahre (Stichtag 

1.1.2026) 

 

Pro Reiter einmalig EUR 25,00 pro Trainingskurs, wenn diese/ dieser mindestens im Besitz der 

R1 ist, oder wenn noch keine Lizenz vorhanden ist, bereits ein Vielseitigkeitsergebnis der 

Klasse VH80 bzw. ein Springergebnis von Standardspringprüfungen mit 0 Fehlerpunkten oder 

von Stielspringprüfungen ab einer Wertnote von 7,0 aus dem Jahr 2025 nachweisen kann 

 

• Förderung für Steirische Jugendreiter auf Haflingerpferden welche noch keine Lizenz oder 

Ergebnisse nachweisen können (bis 15 Jahre, Stichtag 1.1.2026)  

Dieser Förderung gilt nicht bei allen Ausgeschriebenen Kursen  

Pro Reiter einmalig EUR 30,00 pro Trainingskurs mit der Verpflichtung ein 

Vielseitigkeitsergebnis der Klasse VH80 bzw. ein Springergebnis von Standartspringprüfungen 

mit 0 Fehlerpunkten oder von Stielspringprüfungen ab einer Wertnote von 7,0 im Jahr 2026 

nachzuweisen 

 

Die Förderung wird ausschließlich bei Teilnahme an mindestens zwei ausgeschriebenen 

Kurstagen und der Teilnahme an mindestens einer Spring-/bzw. Geländeeinheit mit dem 

Vortragenden gegenverrechnet.  


